
 

 

 

Beschlüsse vom 27.08.09, URNr. 3224/09-H 

 

 

Satzung 

der 

PC-Ware Information Technologies AG 

 

 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 

Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

 

(1) Die Gesellschaft führt die Firma 

„PC-Ware Information Technologies AG“ 

 

(2) Sie hat ihren Sitz in Leipzig. 

 

(3) Das Geschäftsjahr beginnt am 01. 04. eines Kalenderjahres und endet am 

31. 03. des darauf folgenden Kalenderjahres. 

 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

 

(1) Der Gegenstand des Unternehmens umfasst die Beratung sowie die Entwick-

lung, die Durchführung und die Betreuung von Projekten auf dem Gebiet der In-

formations- und Kommunikationstechnologien einschließlich der Softwareent-

wicklung, der Schulung, dem entsprechenden Service sowie den Handel mit und 

den Vertrieb von Produkten aus diesen Bereichen, insbesondere der Soft- und 

Hardware, des Zubehörs und der Kommunikationstechnik. 

(2) Zum Gegenstand des Unternehmens gehört ferner der entgeltliche Erwerb von 

Forderungen insbesondere aus Warenlieferungen und Dienstleistungen nebst 

deren Verwaltung und Einziehung mit oder ohne Übernahme des Ausfallrisikos 

der Forderungen (echtes und unechtes Factoring) einschließlich der Vermittlung 

derartiger Geschäfte sowie der Verkauf derartig erworbener Forderungen, die 

Vermittlung und der Abschluss von Leasinggeschäften insbesondere mit Anlage-

gütern sowie die Beratung anderer Unternehmen insbesondere in dem Bereich 

Finanzierung nebst der Finanzierungsvermittlung; Tätigkeiten, die dem Steuerbe-

ratungsgesetz unterfallen oder nach dem Rechtsberatungsgesetz, dem Kredit-
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wesengesetz oder sonst einer behördlichen Erlaubnis bedürfen, werden nicht 

ausgeführt. Weiterhin gehört zum Gegenstand des Unternehmens die Arbeit-

nehmerüberlassung auf den in Abs. (1) genannten Gebieten; Tätigkeiten, die 

nach Arbeitnehmerüberlassungsgesetz erlaubnispflichtig sind, darf die Gesell-

schaft nicht unmittelbar selbst ausführen. 

Die Gesellschaft ist dabei berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen und alle Maß-

nahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammen-

hängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie darf zu 

diesem Zweck im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Un-

ternehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben oder sich an ihnen 

beteiligen oder sie veräußern. Sie kann Unternehmen, an denen sie mehrheitlich 

beteiligt ist, ganz oder teilweise unter einheitlicher Leitung zusammenfassen. Sie 

kann ihre Tätigkeiten auch durch Tochter-, Beteiligungs- und Gemeinschaftsun-

ternehmen ausüben oder ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen aus-

gliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen und sich selbst auf die Lei-

tung und Verwaltung ihrer verbundenen Unternehmen beschränken. 

 

§ 3 

Bekanntmachungen 

 
(1) Die gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen 

ausschließlich im elektronischen Bundesanzeiger. 

 

(2) Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft kön-

nen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften auch im Wege der Datenfern-

übertragung übermittelt werden. 

 

 

II. Grundkapital und Aktien 

 

§ 4 

Höhe und Einteilung des Grundkapitals 

 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 8.342.335 (in Worten: Euro acht  

Millionen dreihundertzweiundvierzigtausend dreihundertfünfunddreißig). 

Das ursprünglich DM 100.000,00 betragende Grundkapital der Gesellschaft wur-

de im Wege der Verschmelzung durch Neugründung erbracht, indem die 

PC-Ware Gesellschaft für IndustrieInformatik Leipzig mbH mit Sitz in Leipzig und 
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die PC-Ware Gesellschaft für Industrieinformatik mbH mit Sitz in Obertshausen 

jeweils ihr Vermögen als Ganzes auf die neue, von ihnen dadurch gegründete 

Gesellschaft gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft im Gesamtnennbet-

rag von DM 100.000,00 an die Gesellschafter der übertragenden PC-Ware Ge-

sellschaft für IndustrieInformatik Leipzig mbH und der PC-Ware Gesellschaft für 

Industrieinformatik mbH übertrugen. 

(2) Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 8.342.335 Stückaktien ohne 

Nennbetrag. 

(3) Das Grundkapital ist um bis zu Euro 243.565,00 (in Worten: Euro Zweihundert-

dreiundvierzigtausendfünfhundertfünfundsechzig), durch Ausgabe von bis zu 

243.565 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital I). Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem 

sie durch Ausgabe entstehen, am Gewinn teil. Die bedingte Kapitalerhöhung 

dient ausschließlich der einmaligen oder mehrmaligen Gewährung von Options-

rechten zum Bezug von Aktien der Gesellschaft an Mitglieder des Vorstandes 

und der Geschäftsführung sowie Leitende Angestellte und sonstige Mitarbeiter 

der Gesellschaft und ihrer verbundenen Unternehmen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum Ablauf des Geschäftsjahres 2002/2003 

einmalig oder mehrmals Optionsrechte zum Bezug von Aktien der Gesellschaft 

an leitende Angestellte und sonstige Mitarbeiter der Gesellschaft sowie Mitglieder 

der Geschäftsführung, leitende Angestellte und sonstige Mitarbeiter ihrer ver-

bundenen Unternehmen zu gewähren. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, bis zum 

Ablauf des Geschäftsjahres 2002/2003 einmalig oder mehrmals Optionsrechte 

zum Bezug von Aktien der Gesellschaft an Vorstandsmitglieder zu gewähren. 

Der genaue Kreis der Berechtigten und der Umfang der jeweiligen Optionsge-

währung werden durch den Vorstand oder, soweit auch Vorstandsmitglieder zu 

den Bezugsberechtigten zählen, durch den Aufsichtsrat festgelegt. 

Das Gesamtvolumen der Optionsrechte aus der bedingten Kapitalerhöhung teilt 

sich auf die Berechtigten wie folgt auf: 10 % auf Vorstandsmitglieder der Gesell-

schaft und Geschäftsführung ihrer verbundenen Unternehmen und 90 % auf lei-

tende Angestellte und sonstige Mitarbeiter der Gesellschaft sowie leitende An-

gestellte und sonstige Mitarbeiter ihrer verbundenen Unternehmen. 

Mitglieder des Vorstandes, leitende Angestellte oder sonstige Mitarbeiter der Ge-

sellschaft, die zugleich Mitglieder der Geschäftsführung von verbundenen Unter-

nehmen sind, erhalten Optionsrechte ausschließlich aus dem Volumen, das für 
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Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft bzw. leitende Angestellte und sonsti-

ge Mitarbeiter der Gesellschaft vorgesehen ist. 

Die Optionsrechte werden an die Berechtigten jährlich in Teilbeträgen jeweils zu 

einem Zeitpunkt innerhalb des ersten Halbjahres des laufenden Geschäftsjahres 

ausgegeben (Erwerbszeitraum). Jedes Optionsrecht berechtigt zum Bezug von 

einer Stückaktie der Gesellschaft zum Basispreis. 

Der Basispreis für Aktien aus den vor der Börseneinführung vergebenen Options-

rechten ist der Emissionskurs der (Inhaber-) Stückaktie beim Börsengang; für 

nach dem Börsengang vergebene Optionsrechte gilt als Basispreis der durch-

schnittliche Schlusskurs des Präsenzhandels der (Inhaber-) Stückaktie an der 

Frankfurter Wertpapierbörse während den letzten 20 Börsentagen vor Unter-

zeichnung der individuellen Optionsvereinbarung bzw. – falls dieser den vorste-

hend ermittelten Durchschnittskurs nicht erreicht – der Schlusskurs am letzten 

Börsentag vor Unterzeichnung der individuellen Optionsvereinbarung (Ausgabe-

betrag). 

Die Ausübung der Optionsrechte ist auf fünf Jahre befristet. Die Optionsrechte 

dürfen erst nach Ablauf einer Wartefrist von zwei Jahren ab ihrer Einräumung 

während des befristeten Zeitraumes von fünf Jahren dergestalt ausgeübt werden, 

dass pro Jahr ein Drittel der Optionen ausgeübt werden, wobei ein Drittel ers-

tmals nach Ablauf eines Zeitraumes von zwei Jahren nach Einräumung und wei-

tere Tranchen in Höhe von jeweils ein Drittel in den Folgejahren ausgeübt wer-

den können. 

Das Optionsrecht kann nur dann ausgeübt werden, wenn der durchschnittliche 

Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft im Präsenzhandel der Frankfurter Wert-

papierbörse an zehn Börsentagen vor Ausübung bei mindestens 115 % des Ba-

sispreises amtlich notiert wurde (Erfolgsziel). 

Die Optionen dürfen jeweils in den folgenden bestimmten Ausübungszeiträumen 

ausgeübt werden. 

Der Ausübungszeitraum beginnt jeweils mit dem dritten Börsenhandelstag und 

endet mit dem dreißigsten Börsenhandelstag nach 

- der ordentlichen Hauptversammlung oder 

- der Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses oder 

- der Veröffentlichung des Ergebnisses des dritten Quartals eines jeden Ge-

schäftsjahres. 
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Der Ausübungszeitraum im vierten Quartal eines jeden Geschäftsjahres endet 

spätestens mit Ablauf des 01. März. 

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchgeführt, als die Mitglieder des 

Vorstands und der Geschäftsführung sowie Leitende Angestellte und sonstige 

Mitarbeiter der Gesellschaft und ihrer verbundenen Unternehmen, denen die Op-

tionsrechte eingeräumt wurden, von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung sowie die Einzel-

heiten für die Ausgabe der Aktien aus der bedingten Kapitalerhöhung und die 

weiteren Bedingungen des Aktienoptionsprogramms für die bezugsberechtigten 

leitenden Angestellten und sonstigen Mitarbeiter der Gesellschaft sowie die Mitg-

lieder der Geschäftsführung, leitenden Angestellten und sonstigen Mitarbeiter ih-

rer verbundenen Unternehmen festzulegen. 

Soweit das Aktienoptionsprogramm den Vorstand der Gesellschaft betrifft, ist der 

Aufsichtsrat ermächtigt, die Einzelheiten für die Ausgabe der Aktien aus der be-

dingten Kapitalerhöhung und die weiteren Bedingungen des Aktienoptionsprog-

ramms festzulegen. 

(4) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro 2.449.734,00 durch Ausga-

be von bis zu 2.449.734 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt 

erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Sicherung 

der Gewährung von Optionsrechten und der Vereinbarung von Optionspflichten 

nach Maßgabe der Optionsanleihebedingungen an die Inhaber von Options-

scheinen aus Optionsanleihen bzw. der Sicherung der Erfüllung von Wandlungs-

rechten und der Erfüllung von Wandlungspflichten nach Maßgabe der Wandelan-

leihebedingungen an die Inhaber von Wandelanleihen, die jeweils aufgrund der 

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24. August 2007 von der Gesellschaft 

in der Zeit bis zum 23. August 2012 begeben werden. Die bedingte Kapitalerhö-

hung ist nur im Fall der Begebung der Options- bzw. Wandelanleihen und nur in-

soweit durchzuführen, wie die Inhaber der Optionsscheine bzw. der Wandelan-

leihen, die von der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung der Hauptversamm-

lung vom 24. August 2007 ausgegeben werden, von ihren Options- bzw. Wand-

lungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung/ Optionsausü-

bung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung erfül-

len. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorste-

hend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils festzulegenden Options- 

bzw. Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des Ge-
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schäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Ausübung von Options- oder Wand-

lungsrechten bzw. der Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionspflichten entste-

hen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 

festzusetzen. 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 26. August 2014 mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe bis zu 4.171.167 

neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Sach- und/oder Bareinlage 

einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu Euro 4.171.167,00 zu erhöhen 

(Genehmigtes Kapital) und den Inhalt der Aktienrechte, die weiteren Einzelheiten 

der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere 

den Ausgabebetrag, festzulegen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht ein-

zuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren durch den 

Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder einem Konsortium von Kreditinstituten 

mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mit-

telbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der 

Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, 

- um Spitzenbeträge auszugleichen; 
 

- wenn die neuen Aktien gegen Sacheinlage, insbesondere im Rahmen 

des Erwerbs von oder des Zusammenschlusses mit Unternehmen 

oder des Erwerbs von Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Un-

ternehmen, ausgegeben werden; 

- wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und der 

Ausgabepreis je Aktie den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet 

und die Anzahl der in dieser Weise ausgegebenen Aktien zusammen 

mit der Anzahl anderer Aktien, die während der Laufzeit dieser Er-

mächtigung gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert werden oder durch Ausü-

bung von Options- und/oder Wandlungsrechten oder durch Erfüllung 

von Wandlungspflichten aus Options- und/oder Wandelschuldver-

schreibungen bzw. -anleihen entstehen können, die während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 

186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden, 10 % des Grundkapi-
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tals weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung 

noch zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien überschreitet. 

 

 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend 

der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Er-

mächtigungsfrist anzupassen. 

 

§ 5 

Aktien, Aktienurkunden 

 

(1) Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Inhaber. 

(2) Die Form und den Inhalt der Aktienurkunden bestimmt der Vorstand. Dasselbe 

gilt für Schuldverschreibungen und deren Zins- und Erneuerungsscheine. 

(3) Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen. 

(4) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend 

von § 60 AktG geregelt werden. 

 

 

III. Der Vorstand 

 

§ 6 

Zusammensetzung und Geschäftsführung 

 

(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. Die 

Zahl der Mitglieder des Vorstandes bestimmt der Aufsichtsrat. 

(2) Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat für höchstens 5 Jahre be-

stellt. 

(3) Der Vorstand hat die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze 

und der Satzung zu führen. Er kann sich mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch 

einstimmigen Beschluss eine Geschäftsordnung und/oder einen Geschäftsvertei-

lungsplan geben, soweit nicht der Aufsichtsrat selbst eine Geschäftsordnung 

und/oder einen Geschäftsverteilungsplan für den Vorstand erlässt.  
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§ 7 

Vertretung 

 

(1) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, wird die Gesellschaft durch zwei 

Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem 

Prokuristen gesetzlich vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt 

dieses die Gesellschaft allein. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitglie-

dern Einzelvertretungsbefugnis erteilen. 

(2) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, einzelnen, mehreren oder allen Vorstandsmitglie-

dern unter gleichzeitiger Befreiung vom Verbot der Mehrvertretung die Befugnis 

zu erteilen, Rechtsgeschäfte im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter ei-

nes Dritten vorzunehmen. 

 

 

IV. Der Aufsichtsrat 

 

§ 8 

Zusammensetzung, Amtsdauer 

 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. 

(2) Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptver-

sammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach 

dem Beginn der Amtszeit beschließt. Dabei wird das Geschäftsjahr, in dem die 

Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann für Aufsichts-

ratsmitglieder der Aktionäre bei der Wahl eine kürzere Amtsdauer bestimmen. 

Eine Wiederwahl ist möglich. Die Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf seiner 

Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt, soweit die Hauptversammlung nicht 

abweichend bestimmt, für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. 

(3) Gleichzeitig mit der Wahl der ordentlichen Aufsichtsratsmitglieder können für ein 

oder mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt wer-

den. Sie werden nach der bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge Mitglieder 

des Aufsichtsrats, wenn Aufsichtsratsmitglieder, als deren Ersatzmitglieder sie 

gewählt wurden, vor Ablauf ihrer Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. 

Sind Ersatzmitglieder gewählt, so tritt das Ersatzmitglied für die Dauer der restli-

chen Amtszeit des ausscheidenden ordentlichen Mitglieds an dessen Stelle. 
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(4) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt ohne Einhaltung einer Frist nie-

derlegen, wenn ein wichtiger Grund besteht. Sofern für die Amtsniederlegung 

kein wichtiger Grund besteht, ist eine Frist von drei Monaten einzuhalten. Die 

Gesellschaft kann auf die Einhaltung dieser Frist verzichten. Die Amtsniederle-

gung erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Benach-

richtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats. 

 

§ 9 

Vorsitzender und Stellvertreter 

 

(1) Der Aufsichtsrat wählt unmittelbar nach der Hauptversammlung, in der die Auf-

sichtsratsmitglieder gewählt worden sind, in seiner ohne besondere Einberufung 

stattfindenden ersten Sitzung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 

Stellvertreter. Die Wahl erfolgt für die Amtszeit der Gewählten. Der Stellvertreter 

hat die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, wenn dieser an 

der Ausübung seines Amtes verhindert ist. 

(2) Scheiden der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so 

hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des 

Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

 

§ 10 

Einberufung und Beschlussfassung 

 

(1) Der Aufsichtsrat muss mindestens zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten. 

(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden mündlich, fernmündlich, schriftlich, teleg-

raphisch, per Telefax oder E-Mail unter Angabe der Gegenstände der Tages-

ordnung mit einer Frist von vierzehn Tagen durch den Vorsitzenden, im Falle 

seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter, einberufen; § 110 Abs. 2 AktG 

bleibt hiervon unberührt. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der 

Übermittlung der Einberufung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In 

dringenden Fällen kann der Vorsitzende bzw. sein Stellvertreter die Frist abkür-

zen. 

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn seine drei Mitglieder an der Beschluss-

fassung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, 

wenn es sich der Stimme enthält. Ein verhindertes Aufsichtsratsmitglied kann an 

der Beschlussfassung teilnehmen, in dem es schriftliche Stimmabgaben durch 
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ein anderes Aufsichtsratsmitglied oder durch eine Person, die nicht dem Auf-

sichtsrat angehört und die es zur Teilnahme an der Sitzung an seiner Stelle in 

Textform ermächtigt hat, übergeben lässt. Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der 

Mitglieder des Aufsichtsrats. 

(4) Außerhalb von Sitzungen sind Beschlussfassungen durch schriftliche, telegraphi-

sche, per Telefax oder mit Hilfe sonstiger gebräuchlicher Mittel der Telekommu-

nikation und Datenübertragung (insbesondere per E-Mail oder in einer Telefon- 

oder Video-Konferenz) übermittelte Stimmabgaben zulässig, wenn der Vorsit-

zende des Aufsichtsrats, im Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter, dies 

anordnet. Ein Widerspruchsrecht der Mitglieder des Aufsichtsrats gegen die 

Form der Beschlussfassung besteht nicht. Eine Kombination verschiedener For-

men der Stimmabgabe bei derselben Beschlussfassung ist zulässig.  

(5) Über die Sitzungen des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift anzufertigen, die von 

dem Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen ist. Bei Beschlussfassungen au-

ßerhalb von Sitzungen ist die Niederschrift vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats 

zu unterzeichnen und unverzüglich allen Mitgliedern zuzuleiten. 

(6) Der Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur Durchführung 

der Beschlüsse erforderlichen Willenserklärungen abzugeben und an den Auf-

sichtsrat gerichtete Erklärungen in Empfang zu nehmen. 

 

§ 11 

Vergütung 

 
(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrate erhält für jedes Geschäftsjahr  

 

a)  eine feste jährliche Vergütung von Euro 4.000,00; 

b) eine variable, erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 1/3 von 

0,25 % des Konzern-EBT (Earnings before Tax) des abgelaufe-

nen Geschäftsjahrs, maximal jedoch Euro 17.000,00; maßgeb-

lich für das Konzern-EBT als Bemessungsgrundlage ist der 

nach International Financial Reporting Standards (IFRS) und 

den ergänzend anzuwendenden Vorschriften des Handelsge-

setzbuches (HGB) aufgestellte, mit einem uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk versehene und gebilligte jeweilige Kon-

zernabschluss der Gesellschaft; 
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c) ein Sitzungsgeld in Höhe von Euro 1.000,00 für jede im jeweili-

gen Geschäftsjahr abgehaltene Sitzung des Aufsichtsrats, in 

der das Aufsichtsratsmitglied anwesend war. 

 

Für den Vorsitzenden des Aufsichtsrates erhöht sich die Vergütung ge-

mäß lit. a) bis c) auf das Vierfache, für seinen Stellvertreter auf das 

Doppelte. 

 

Die vorstehende Vergütungsregelung findet erstmals Anwendung auf 

das gesamte am 31. März 2010 endende Geschäftsjahr. Die feste Ver-

gütung ist jeweils zu einem Viertel zahlbar nach Ablauf eines jeden 

Quartals des laufenden Geschäftsjahres. Das Sitzungsgeld ist zahlbar 

nach Ablauf eines jeden Quartals des laufenden Geschäftsjahres. Im 

Übrigen ist die Vergütung jeweils zahlbar nach Ablauf der Hauptver-

sammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das betreffende 

Geschäftsjahr beschließt. Im Laufe des Geschäftsjahres hinzukommen-

de oder ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder erhalten die feste und 

die variable Vergütung nur zeitanteilig. 

(2) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern darüber hinaus die baren 

Auslagen. 

(3) Die auf sämtliche Vergütungen gemäß Abs. (1) und die auf die baren Auslagen 

gemäß Abs. (2) entfallende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft zuzüglich 

erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrates berechtigt sind, die Umsatz-

steuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen, und dieses Recht 

ausüben. 

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft von 

dieser in angemessener Höhe unterhaltenen D & O-Versicherung (Vermögens-

schaden-Haftpflichtversicherung) für Organe einbezogen, wenn eine solche be-

steht. Beiträge, die für eine D & O-Versicherung anfallen, deren Schutz sich auf 

die Mitglieder des Aufsichtsrats erstreckt, werden inklusive der anfallenden Ver-

sicherungssteuer von der Gesellschaft getragen. 
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§ 12 

Geschäftsordnung und Änderungen der Satzungsfassung 

 

(1) Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Be-

stimmungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung geben. 

(2) Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung be-

treffen, zu beschließen. 

 

 

V. Die Hauptversammlung 

 

§ 13 

Ort und Einberufung 

 

(1) Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate nach 

Ablauf eines jeden Geschäftsjahres statt. Zu den Gegenständen ihrer Tagesord-

nung gehören insbesondere: 

a) Vorlage des Jahresabschlusses, des Lageberichts, des Berichts des Auf-

sichtsrats und des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanz-

gewinns sowie Vorlage des Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts 

und des Berichts des Aufsichtsrats hierüber; 

b) Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billi-

gung des Konzernabschlusses, sofern die Hauptversammlung hierüber zu 

entscheiden hat; 

c) Beschlussfassung über die Gewinnverwendung; 

d) Beschlussfassung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat; 

e) gegebenenfalls Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern; 

f) Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers. 

(2) Eine außerordentliche Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn nach Gesetz 

oder Satzung eine Beschlussfassung der Hauptversammlung erforderlich ist oder 

das Wohl der Gesellschaft eine Einberufung notwendig macht. Ferner ist eine 

außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Antei-



 

 

 

Beschlüsse vom 27.08.09, URNr. 3224/09-H 

 

le allein oder zusammen mindestens dem zwanzigsten Teil des Grundkapitals 

entsprechen, dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlan-

gen. 

(3) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand und in den gesetzlich vorge-

schriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. Sie findet am Sitz der Ge-

sellschaft, in Leipzig oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt. Die 

Einberufung der Hauptversammlung muss, sofern das Gesetz keine abweichen-

de Frist vorsieht, mindestens sechsunddreißig Tage vor dem Tag der Hauptver-

sammlung im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht werden. Der Tag 

der Hauptversammlung und der Tag der Einberufung sind für die Fristberech-

nung nicht mitzurechnen. 

 

§ 14 

Teilnahmebedingungen 

 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet 

und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausü-

bung des Stimmrechts nachgewiesen haben. 

Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft un-

ter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse spätestens sechs Tage vor 

der Hauptversammlung zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag 

des Zugangs sind für die Fristberechnung nicht mitzurechnen. 

(2) Als Nachweis für die Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimm-

rechts gemäß Abs. (1) reicht ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des 

Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der Nachweis muss sich 

auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung bezie-

hen. 

(3) Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis müssen in deutscher oder engli-

scher Sprache erfolgen. 

(4) Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung 

und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis gemäß 

Abs. (2) erbracht hat. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtig-

keit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu ver-

langen. Bestehen auch an diesem Zweifel, kann die Gesellschaft die Berechti-
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gung des Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 

des Stimmrechts zurückweisen. 

 

§ 15 

Versammlungsleitung, Beschlussfassung 

 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im 

Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter oder ein anderes durch den Auf-

sichtsrat zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied. Ist keiner von diesen erschie-

nen oder zur Leitung der Hauptversammlung bereit, wird der Vorsitzende durch 

die Hauptversammlung gewählt; in diesem Fall eröffnet der Vorsitzende des Vor-

stands oder, falls ein solcher nicht ernannt oder nicht erschienen ist, das nach 

Lebensjahren älteste anwesende Mitglied des Vorstands die Hauptversammlung 

und leitet die Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung. 

(2) Der Vorsitzende leitet die Hauptversammlung, bestimmt die Reihenfolge, in der 

die Gegenstände der Tagesordnung behandelt werden, und entscheidet über die 

Art, Form und Reihenfolge der Abstimmungen. Soweit gesetzlich zulässig, kann 

er über die Zusammenfassung von sachlich zusammengehörigen Beschlussge-

genständen zu einem Abstimmungspunkt entscheiden. Der Vorsitzende ist er-

mächtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu be-

schränken. Er ist dabei insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversamm-

lung oder während ihres Verlaufs den zeitlichen Rahmen des Frage- und Rede-

rechts für den gesamten Verlauf der Hauptversammlung, für die Aussprache in-

sgesamt oder für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten 

und/oder für die einzelnen Rede- oder Fragebeiträge angemessen festzusetzen. 

Soweit dies für eine ordnungsgemäße Durchführung der Hauptversammlung er-

forderlich ist, kann der Vorsitzende  den Schluss der Debatte anordnen. 

(3) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht steht dem Aktionär mit 

der Leistung der gesetzlichen Mindesteinlage zu. 

(4) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Vollmach-

ten, die nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere 

der gemäß aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellten Personen oder Insti-

tutionen erteilt werden, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung ge-

genüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Der Nachweis der Bevollmäch-

tigung kann der Gesellschaft auf einem vom Vorstand festzulegenden Weg der 
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elektronischen Kommunikation übermittelt werden, der zusammen mit der Einbe-

rufung der Hauptversammlung bekannt gemacht wird. 

(5) Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende gesetzliche 

Vorschriften entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gefasst. Soweit das Gesetz eine Mehrheit des Grundkapitals vorschreibt, erfolgt 

die Abstimmung mit einfacher Kapitalmehrheit, soweit nicht zwingende gesetzli-

che Vorschriften entgegenstehen. 

 

 

VI. Rechnungslegung und Gewinnverwendung 

 

§ 16 

Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss und Konzernlagebericht 

 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie der Konzernabschluss und der Kon-

zernlagebericht sind gemäß den gesetzlichen Regelungen aufzustellen, zu prüfen 

und festzustellen beziehungsweise zu billigen. 

 

§ 17 

Rücklagen, Gewinnverwendung 

 

(1) Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des Jahresab-

schlusses den Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche Rückla-

ge einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrages verbleibt, zum Teil oder 

ganz in andere Gewinnrücklagen einzustellen. 

(2) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinns. Sie 

ist hierbei an den festgestellten Jahresabschluss gebunden. 
 
 
 

VII. Schlussbestimmungen 

 

§ 18 

Gründungsaufwand 

 

Der bisherige Gründungsaufwand beträgt DM 3.000,00. Die Gesellschaft trägt die mit 

der Verschmelzung der PC-Ware Gesellschaft für Industrieinformatik Leipzig mbH 

und der PC-Ware Gesellschaft für Industrieinformatik mbH durch Neugründung der 
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Gesellschaft einschließlich ihrer Neugründung verbundenen Kosten, insbesondere 

Gerichts- und Notarkosten, sowie die Kosten der Veröffentlichung bis zu einem 

Höchstbetrag von DM 15.000,00 zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. 
 

 


